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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/4735, 15/5520 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungs-
gesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern (Bayerisches Gleichstellungsgesetz – BayGlG) 
vom 24. Mai 1996 (GVBl S. 186, BayRS 2039-1-A), geän-
dert durch § 26 des Gesetzes vom 16. Dezember 1999 
(GVBl S. 521), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des Art. 11 erhält folgende Fas-
sung: 

„Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeit“ 

b) In die Überschrift des Dritten Teils werden vor 
dem Wort „Ansprechpartner“ die Worte „An-
sprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

c) In der Überschrift des Fünften Teils werden die 
Worte „Übergangs- und“ gestrichen. 

d) Die Überschrift des Art. 23 erhält folgende Fas-
sung: 

„Aufsichtspflichten“ 

e) Die Überschrift des Art. 24 erhält folgende Fas-
sung: 

„In-Kraft-Treten“ 

2. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 dritter Spiegelstrich wird das Wort 
„Beruf“ durch das Wort „Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Ziel ist ferner, dass alle Beschäftigten, beson-
ders in Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen,  
─ die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern fördern, 

─ auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin-
wirken, 

─ die Chancengleichheit in allen Aufgabenberei-
chen als durchgängiges Leitprinzip berücksich-
tigen.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

3. In Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 werden vor dem 
Wort „Ansprechpartner“ die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt.  

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „drei“ wird durch das Wort „fünf“ 
ersetzt. 

bb) Vor dem Wort „Ansprechpartner“ werden die 
Worte „Ansprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 1Die Dienststellen erstellen nach der halben 
Laufzeit der Gleichstellungskonzepte eine tabella-
rische Datenübersicht über die Anteile von Frauen 
und Männern bei Voll- und Teilzeittätigkeit, Ein-
stellung, Beförderung sowie Höhergruppierung. 
2Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort „Männern“ wird ein Komma 
und das Wort „insbesondere“ eingefügt.  

bb) Vor dem Wort „Höhergruppierung“ werden 
das Wort „und“ gestrichen und ein Komma 
eingefügt.  

cc) Nach dem Wort „Höhergruppierung“ werden 
die Worte „und Leistungsbesoldung,“ einge-
fügt.  

b) In Abs. 4 wird das Wort „Beruf“ durch das Wort 
„Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

6. Art. 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Bei der Ausschreibung von Stellen, auch bei Vor-
gesetzten- und Leitungsfunktionen, ist auf eine Teil-
zeitbeschäftigungsmöglichkeit hinzuweisen.“ 

6a. Art. 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Vor dem Wort „Erfahrungen“ werden die Worte 
„dienstlich feststellbare soziale“ eingefügt. 
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b) Die Worte „, soweit diese für die zu übertragenden 
Aufgaben erheblich sind“ werden gestrichen. 

7. In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „The-
men“ die Worte „Chancengleichheit, geschlechtersen-
sible Sichtweise,“ eingefügt. 

8. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „ist“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt. 

b) Nach dem Wort „Familienpflichten“ werden die 
Worte „bei Notwendigkeit über die gleitende Ar-
beitszeit hinaus“ eingefügt. 

c) Die Worte „zu ermöglichen“ werden durch die 
Worte „ermöglicht werden“ ersetzt. 

9. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeit“ 

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend für Wohn-
raum- und Telearbeit.“ 

10. In die Überschrift des Dritten Teils werden vor dem 
Wort „Ansprechpartner“ die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt. 

11. Art. 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort „Ansprechpartner“ 
die Worte „Ansprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „Die Ansprechpartner“ 
durch das Wort „Diese“ ersetzt und nach dem Wort 
„nach“ die Worte „Art. 16 Abs. 2 Satz 2,“ einge-
fügt. 

12. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„2Die Gleichstellungsbeauftragten nehmen an 
den regelmäßig stattfindenden Besprechungen 
zwischen Dienststelle und Personalvertretung 
teil.“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Eine dienstliche Beurteilung der Tätigkeit er-
folgt nur auf Antrag der Gleichstellungsbeauf-
tragten.“ 

c) Abs. 5 wird aufgehoben.  

d) Die bisherigen Abs. 6, 7 und 8 werden Abs. 5, 6 
und 7. 

e) Abs. 7 (neu) wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „notwendi-
gen“ die Worte „und angemessenen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„2Dazu gehört auch eine Vertretung in der 
Funktion als Gleichstellungsbeauftragte.“ 

13. In Art. 17 Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 2 wird das Wort 
„Beruf“ jeweils durch das Wort „Erwerbstätigkeit“ er-
setzt.  

14. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:  
„bei Personalangelegenheiten spätestens gleichzei-
tig mit der Einleitung eines personalvertretungs-
rechtlichen Beteiligungsverfahrens.“ 

b) In Abs. 4 Satz 2 werden vor dem Wort „Ansprech-
partner“ die Worte „Ansprechpartnerinnen und“ 
eingefügt. 

15. In der Überschrift des Fünften Teils werden die Worte 
„Übergangs- und“ gestrichen. 

16. In Art. 22 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ 
ersetzt. 

16a. Es wird folgender neuer Art. 23 eingefügt: 

„Art. 23 
Aufsichtspflichten 

Die jeweiligen Rechtsaufsichtsbehörden begleiten den 
Vollzug des Gesetzes in den Dienststellen, insbesonde-
re die Erstellung der Gleichstellungskonzepte sowie die 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner.“ 

17. Der bisherige Art. 23 wird neuer Art. 24 und wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) Die Worte „und mit Ablauf des 30. Juni 2006 au-
ßer Kraft“ werden gestrichen. 

18. Der bisherige Art. 24 wird aufgehoben. 
 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 30. Juni 2006 in Kraft. 

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 
I. Vizepräsidentin 


